
Schulärztliche Bescheinigung über eine Schulsportfreistellung 
 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus  

vom 26. August 1988 Nr. VI/6 - K 7400 - 3/79 988,  
geändert durch Bekanntmachung  

vom 17. Januar 1989 Nr. VI/6 - K 7400 - 3/79 988II 

Im Einvernehmen mit den Bayerischen Staatsministerien des Innern und für Arbeit und Sozi-
alordnung wurde eine „Schulärztliche Bescheinigung über eine Schulsportfreistellung" (Anlage) 
entwickelt. Diese Bescheinigung wird künftig von den Schulärzten der Gesundheitsämter ver-
wendet werden. 

Nach den einschlägigen Schulordnungen sind die Schulleiter für die Gewährung einer Be-
freiung - über einzelne Unterrichtsstunden oder Schulveranstaltungen hinaus - zuständig. Das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus bittet alle Schulleiter, bei der Bearbeitung von Be-
freiungsanträgen nur solche schulärztlichen Zeugnisse als Entscheidungsgrundlage heranzuzie-
hen, die dem als Anlage beigefügten Formblatt entsprechen. 

Bislang wurden die Ganz- und Teilbefreiungen negativ ausgesprochen; es wurden die Be-
reiche genannt, an denen ein Schüler nicht teilnehmen durfte. In Zukunft soll die Befreiung posi-
tiv geregelt werden: der Schule soll mitgeteilt werden, welche Sportarten bzw. Disziplinen der 
Schüler trotz Erkrankung oder Verletzung ausführen darf. 

Damit wird den neuesten sportmedizinischen und sportpädagogischen Erkenntnissen Rech-
nung getragen, wonach eine völlige körperliche Ruhigstellung bzw. längeres Fernbleiben vom 
Sport für den Schüler negative Folgen haben kann. 

  Bei seiner Entscheidung hat der Schulleiter folgende Punkte zu beachten: 
 
- Schulsportfreistellungen sind zeitlich zu begrenzen. 
- Es sollen möglichst keine Vollfreistellungen, sondern Teilfreistellungen gewährt und da-

bei geeignete Sportarten oder Übungen  entsprechend der „Schulärztlichen Bescheini-
gung“angegeben werden. 

- Teilfreistellungen sind auf den unbedingt notwendigen Umfang zu beschränken; Eltern 
oder Schüler sollen beraten werden. 

 
Diese Bekanntmachung tritt mit Beginn des Schuljahres 1988/89 in Kraft.  
Sie gilt nicht für die Kollegstufe der Gymnasien. Dort gelten wie bisher die einschlägigen Rege-
lungen der §§ 31 Abs. 6 bzw. 51 Abs. 6 GSO. 
 
I. A. J. Hoderlein Ministerialdirektor  
Ministerialdirektor 
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Schulärztliche Bescheinigung 
über eine Schulsportfreistellung 

 
Name: ……………………………………. 

Vorname: …………………………………   Schule: …………………………………………… 

geb.: ………………………………………   Klasse: …………………………………………… 

Der Schüler/die Schülerin sollte auf Grund ärztlicher Diagnose in der Zeit vom ………………………………… 

bis ………………………………………………………………………………………...………………………... 
 

□ ganz von der Teilnahme am praktischen Teil des Sportunterrichts freigestellt werden. 

□ von der Verpflichtung entbunden werden, praktische Leistungsnachweise erbringen zu müssen. 

□ teilweise von der Teilnahme am praktischen Teil des Sportunterrichts freigestellt werden. 
 
Erlaubt sind folgende Sportarten: 

Leichtathletik 

□ Sprint □ Mittelstrecken □ Langstrecken 

□ Ausdauerschulung □ Weitsprung    

□ Hochsprung □ Stoßen (Kugel, Medizinball) 

□ Werfen 

□ Gerätturnen (Reck, Barren, Ringe, Klettergeräte, Sprunggeräte, Schwebebalken) 

□ Bodenturnen 

□ Gymnastik/Tanz 

□ Körperschule (Übungen zur Dehnung und Kräftigung) 
 

Schwimmen 

□ Schwimmen ohne □ Tauchen □ Wasserspringen 
    Zeitnahme  
 

Sportspiele 

□ Badminton □ Fußball □ Hockey □ Tischtennis 

□ Basketball □ Handball □ Tennis  □ Volleyball  

□ Kleine Spiele 

Sonstige Sportarten 

□ Eislauf □ Skilauf (alpin) □ Skilanglauf □ Rodeln 

□ Rudern □ Kanu □ Judo  □ Radsport 

Empfohlene Übungen (Therapie): ……………………………………………………………………………… 

□ Eine Herzschlagfrequenz von ……….. Schlägen/min sollte während des Sportunterrichts nicht überschritten 
werden. 
 
Bemerkungen: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
……………………………………………………   ……………………………………. 

Ort, Datum       Schularzt 
 


